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Wesentliche Merkmale des Tarifs KT 

 Krankentagegeld von dem Tag der Arbeitunfähigkeit an, der 

durch die Tarifstufe bezeichnet wird 
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Tarif KT 

Krankentagegeldversicherung 

Fassung Februar 2015 

Teil III der Allgemeinen Versicherungsbedingungen  

Der Tarif (Teil III der Allgemeinen Versicherungsbedingungen) gilt nur in Verbindung mit Teil I (Musterbedingungen 2009 des Ver-

bandes der privaten Krankenversicherung [MB/KT 2009]) und Teil II (Tarifbedingungen [TB/KT 2013]) der Allgemeinen Versiche-

rungsbedingungen. 

I. Versicherungsfähigkeit 

Versicherungsfähig sind Personen,  

 die Einkommen aus einer selbstständigen beruflichen Tätig-

keit beziehen; in Tarifstufen mit einer Karenzzeit von 42 

Tagen und länger auch solche Personen, die als Arbeitneh-

mer in einem festen Arbeitsverhältnis stehen und 

 für deren Berufsgruppe der Versicherer keine speziellen Ta-

rife anbietet (z.B. Mediziner) und  

 die bei Versicherungsbeginn im Tätigkeitsgebiet des Versi-

cherers wohnen. 

 

II. Höhe des Krankentagegeldes; Karenzzeit 

1. Das Krankentagegeld darf nur bis zur Höhe des auf den Ka-

lendertag umgerechneten, aus der beruflichen Tätigkeit her-

rührenden Nettoeinkommens versichert werden. Dabei sind 

sonstige Krankentage- oder Krankengelder zu berücksichti-

gen. 

2. Bei Arbeitnehmern soll die Dauer des Anspruchs auf Fort-

zahlung des Entgelts im Falle der Arbeitsunfähigkeit (Lohn, 

Gehalt, Krankenzulage bzw. Krankenbeihilfe u. dgl.) der 

Karenzzeit (Zeit vom Beginn der Arbeitsunfähigkeit bis zu 

dem Tag, von dem an Krankentagegeld gezahlt wird) der ge-

wählten Tarifstufe entsprechen. Die Karenzzeit der gewähl-

ten Tarifstufe darf jedoch nicht kürzer sein als die Dauer des 

Anspruchs auf Fortzahlung des Entgelts. 

3. Die Karenzzeit gilt für jede Arbeitsunfähigkeit neu. In Tarif-

stufen mit einer Karenzzeit von 42 Tagen und länger werden 

Zeiten wiederholter Arbeitsunfähigkeit wegen der gleichen 

Krankheit, die der Arbeitgeber bei Arbeitnehmern bei der 

Fortzahlung des Entgelts berechtigterweise zusammenrech-

net, auch hinsichtlich der Karenzzeit zusammengerechnet. 

Für Selbstständige gilt diese Bestimmung sinngemäß. 

III. Versicherungsleistungen 

1. Das versicherte Krankentagegeld wird ohne zeitliche Be-

grenzung und unter Einschluss von Sonn- und Feiertagen 

von dem Tag der Arbeitsunfähigkeit an gezahlt, der durch 

die Tarifstufe bezeichnet wird, 

nach Tarifstufe KT.22 vom 22. Tag 

nach Tarifstufe KT.29 vom 29. Tag 

nach Tarifstufe KT.43 vom 43. Tag 

nach Tarifstufe KT.64 vom 64. Tag 

nach Tarifstufe KT.92 vom 92. Tag 

nach Tarifstufe KT.183 vom 183. Tag 

nach Tarifstufe KT.274 vom 274. Tag 

nach Tarifstufe KT.365 vom 365. Tag 

 

Ist Tarifstufe KT.365 von einem Arbeitnehmer vereinbart 

und überschreitet die Dauer der Fortzahlung des Entgelts 

durch den Arbeitgeber 364 Tage, wird das vereinbarte Kran-

kentagegeld der Tarifstufe 365 von dem Tage an gezahlt, der 

auf den Wegfall der Entgeltfortzahlung folgt. 

2. Bei Arbeitnehmern wird im Falle einer im Rahmen der ge-

setzlichen Bestimmungen durchgeführten Kurzarbeit das 

Krankentagegeld bei Arbeitsunfähigkeit auch während der 

im Tarif vereinbarten Karenzzeit gezahlt, jedoch begrenzt 

auf den Betrag des bei Arbeitsunfähigkeit wegfallenden und 

nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung übernom-

menen Kurzarbeitergeldes, dessen Höhe nachzuweisen ist. 

Nach Ablauf der Karenzzeit erfolgt die Zahlung des Kran-

kentagegeldes in der versicherten Höhe. 


